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XIV. Gesetzgeoung5periode 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten MELTER, DIPL.ING.HANREICH 

an den Herrn Bundesmi~i ster 'fik soziale Verwaltung 

betreffend Entgeltfortzahlungsgesetz 

Am 6.4.d.J. berichteten die "Vorarlberger NachrichtenIl über einige Aus .. 
\drkungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes, v:obei unter anderem darauf hin­
gewiesen wurde, daß die Gebietskrankenkassen in Salzbw-g, Tirol und Vorad-

. berg durchschnittlich 9,8, 9,3 bzw.l0,4 Krankheitstage zu entschädigen 
hatten. DemgegenUber beträgt die durchschnittliche Krankheitsdauer in 
Wien 13,2, in Oberäste .. reich und der Steiermark je 13,1 Tage. Extrem 
hohe Werte ergaben sich jedoch bei den Betriebskrankenkassen, bei denen 
sich die durchschnittl iche Krankheitsdauer der Arbeiter' auf 19 Tage bel ief. 
f4it Recht, w"ird in dem zitierten Zeitungsbericht abschl ießend die Frage ge­
stel1t~ wo die Ursachen einer so unterschiedlichen Krankheitsdauer liegen 
mögen und was in diesem Zusammenhang a11 enfa 11 s unternommen werden könnte. 

Oie unterzeichneten Abgeor~neten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für soziale Verwaltung die 

A n fra g e : 

1. Worauf werden die auffallenden Unterschiede zurUckgefUhrt, die bezüg­
lich der Inanspruchnahme des Entgeltfortzahlungsgesetzes bundesländer­
weise und insbesondere mit Blickrichtung auf die Betriebskrankenkassen 
festzustellen sind? 

2. Da im Bereich der oben genannten Betriebskrankenkassen 'IJeder Epidemien 
noch besonders schwerwiegende Berufskrahkheitenals E .. klärung herangezo­
gen werden können: Wodurch wird die weit Uberdurchschnittliche bzw. fast 
doppe lt so hohe Inanspruchnahme del~ Begünstigungen des Entge 1 tfortzah 1 ungs" 
gesetzes auf diesem Sektor verursacht ? 

3. Läßt der Umstand, daß die einzelnen Krankenkassen zu einer so unter~ 
schiedlichen Bewertung des Krankenstandes gelangen, den Schluß ZU~ daß 
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ein Teil der Kassen zu restriktiv vorgeht und/oder ein anderer Teil in 
seiner Kulanz die Gr~nzen des Vertretbaren Uberschreitet? 

4. Was wird unternommen werden, um die Leistungen in ellen Bundesländern 

an einigermaßen gleiche Voraussetzungen zu knüpfen'? 

Wien, 1977-05-04 
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